
 

Herausgeber: Kreis Warendorf – Der Landrat Erscheint in der Regel zweimal monatlich (1. u. 3. Freitag) 

Telefon: 0 25 81 / 53-10 32  Fax: 0 25 81 / 53-10 99 bei Bedarf auch zusätzlich 
eMail: amtsblatt@kreis-warendorf.de  

Druck und Vertrieb: Kreis Warendorf Ein Abonnement kann für eine Jahresgebühr in Höhe von 

Haupt- und Personalamt  Postfach 11 05 61 48207 Warendorf 48,- € abgeschlossen werden. Bestellungen sind an das 
 Haupt- und Personalamt zu richten. 

   

 Alle Amtsblätter können kostenfrei auf der Internetseite
 www.kreis-warendorf.de unter der Rubrik “Amtsblatt“ 

 abgerufen werden. 

 

 

  
   
 
 

 AMTSBLATT 
 Amtliches Bekanntmachungsorgan 
 
 

Jahrgang 2019 
 
 
 

Ausgabe - Nr. 35 
 
 
 

Ausgabetag 23.08.2019 
 
 
 
 
 
Nummer Datum Gegenstand Seite 
 
 

   Stadt Ahlen  
 
210 08.08.2019  Bekanntmachung über die Wahl einer Schieds-

person sowie einer stellvertretenden Schieds-
person für den Schiedsamtsbezirk III (Vorhelm) 
der Stadt Ahlen  610  

 
   Stadt Telgte  
 
211  19.08.2019  Bekanntmachung über die öffentliche Ausle-

gung der 17. Änderung des Bebauungsplanes 
„Altstadt-Mitte“ der Stadt Telgte  611 - 613 

 
   KREIS WARENDORF 
 
212 16.08.2019  a) Bekanntmachung über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung gem. § 3a des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UPVG) 614 

 
213 19.08.2019  b) Bekanntmachung von Verwaltungsentschei-

dungen 615 – 624  
 
   
  

 

des Kreises Warendorf 
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B E  K A N N T M A C H U N G 
 

für die Stadt Ahlen 
 
 

 
 

Wahl einer Schiedsperson sowie einer stellvertretenden 
Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk III (Vorhelm) der Stadt 

Ahlen. 
 
 
 
Der Rat der Stadt Ahlen hat in seiner Sitzung am 08.07.2019 für eine Amtsperiode 
von 5 Jahren  
 
Herrn Ludger Albert Diekmann, Bergeickeler Weg 15, 59227 Ahlen  
 
zur Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk III (Vorhelm) der Stadt Ahlen und  
 
Herrn Gerd Hermann Walter Redeker, Münsterstraße 128, 59227 Ahlen  
 
zur stellvertretenden Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk III (Vorhelm) der 
Stadt Ahlen gewählt. 
 
Vorstehendes wird gem. Ziffer 2 VV zu § 5 Schiedsamtsgesetz NW öffentlich 
bekanntgegeben. 
 

 
59227 Ahlen, den 08.08.2019  
 
Der Bürgermeister  
 
 
 
gez. 
Dr. Alexander Berger 
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Bekanntmachung 
 

über die öffentliche Auslegung der  
 

17. Änderung des Bebauungsplanes "Altstadt-Mitte" 
der Stadt Telgte 

 
 

Der Ausschuss für Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte 
hat in der Sitzung am 27.06.2019 folgenden Beschluss gefasst:  
„Zur Fortführung des Verfahrens wird das Offenlegungsverfahren gemäß § 13 Absatz 2 
Ziffern 2 und 3, 2. Alternative BauGB i. V. m. § 3 Absatz 2 durchgeführt.“ 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes beinhaltet für das Grundstück Gemarkung Telgte-
Stadt Flur 3 Flurstück 276, Grabenstraße 14 in Telgte, die Erweiterung der überbauba-
ren Grundstücksfläche sowie die Änderung von „geschlossene Bauweise“ in „offene 
Bauweise“.  
Der Änderungsbereich ist in der beigefügten Planübersicht gekennzeichnet. 
 
 
Übereinstimmungserklärung: 
 
Der vorstehende Beschluss zur 17. Änderung des Bebauungsplanes "Altstadt-Mitte" der 
Stadt Telgte stimmt mit dem Beschluss des Ausschusses für Planen und Bauen, Um-
land und Umwelt des Rates der Stadt Telgte vom 27.06.2019 überein. Der Beschluss ist 
ordnungsgemäß zustande gekommen. 
 
Telgte, den 19.08.2019 
 
Stadt Telgte 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Stephan Herzig 
 
 
 
Folgende umweltbezogenen Informationen und Stellungnahmen liegen vor: 
 
− Begründung zum Bebauungsplan, Ziffer 4.4 Belange des Umweltschutzes 
 
− Stellungnahme des Kreises Warendorf vom 16.05.2019: 

Hinweis zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote gemäß § 44 BNatSchG 
 
− Stellungnahmen der Öffentlichkeit: 
 

Drei private Eingaben mit folgendem Inhalt: 
Hinweis auf einen erhaltenswerten Garten 
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Öffentlichkeitsbeteiligung 

Gemäß § 13 Absatz 2 Ziff. 2, 2. Alternative BauGB ist der Entwurf des Bebauungspla-
nes mit der Begründung und ggf. weiteren Unterlagen öffentlich auszulegen. 

Aus diesem Grund liegt der Entwurf der 17. Änderung des Bebauungsplanes "Altstadt-
Mitte" der Stadt Telgte in der Zeit vom  

02. September 2019 bis einschließlich 04. Oktober 2019

bei der Stadtverwaltung Telgte, Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt, Baßfeld 4 - 6, 
48291 Telgte, Zimmer 315, während der allgemeinen Dienststunden  

Montag bis Mittwoch  von 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag  von 08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr und 
Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr 

öffentlich aus. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Termin für die Einsichtnahme mit 
der zuständigen Mitarbeiterin Frau Brügger, Tel. 02504/13-294, 
sylvia.bruegger@telgte.de, zu vereinbaren. 

Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen beispielsweise schriftlich, zur 
Niederschrift oder per E-Mail bei der vorgenannten Stelle abgegeben werden. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen unter der Internetadresse 
„www.telgte.de – Planen Bauen Umwelt – Bauleitplanung“ abzurufen. Dort können Stel-
lungnahmen im angegebenen Zeitraum auch online abgegeben werden. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Hiermit wird gemäß § 2 Absatz 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung 
von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 – Bekannt-
mVO -) in der derzeitigen Fassung durch den Bürgermeister bestätigt, dass der Wortlaut 
des Änderungsbeschlusses mit dem Beschluss des Ausschusses für Planen und Bauen, 
Umland und Umwelt vom 27.06.2019 übereinstimmt und dass nach § 2 Absatz 1 und 2 
Bekanntmachungsverordnung verfahren worden ist. 

Der vorstehende Beschluss des Ausschusses für Planen und Bauen, Umland und Um-
welt des Rates der Stadt Telgte vom 27.06.2019 zur 17. Änderung des Bebauungspla-
nes "Altstadt-Mitte" der Stadt Telgte wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Telgte, den 19.08.2019 

Stadt Telgte 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 

gez. 

Stephan Herzig 
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Architekten & Stadtplaner

HINWEISE
DENKMÄLER
Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (4 Wochen vor Beginn der Bodeneingriffe)  dem Amt für
Bodendenkmalpflege , Münster, schriftlich mitzuteilen. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler
(kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen  und Verfärbungen
in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist  der
Stadt Telgte und dem Landschaftsverband Westfalen- Lippe, Westf. Museum für Archäologie / Amt für
Bodendenkmalpflege , Münster unverzüglich anzuzeigen ( §§ 15 und 16 DSCHG NRW ).
Dem Amt für Bodendenkmalpflege  oder seinen Beauftragten ist das Betreten der betroffenen Grundstücke zu
gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen durchführen zu können (§ 19 DSchGNW). Die dafür
benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten

GESTALTUNGSATZUNG
Für die historische Altstadt besteht eine Gestaltungsatzung  gem. BauO NRW vom 18.05.1982.

ORTSSATZUNG ZUM AUSSCHLUSS VON VERGNÜGUNGSSTÄTTEN
Mit Beschluß des Bau- und Planungsausschußes  des Rates der Stadt Telgte vom 28.08.1997 wurden im
Bebauungsplangebiet Vergnügungsstätten  gem. § 1 (5) und gem. § 1 (6) i.V.m. § 9 (1) BauNVO
ausgeschlossen , das sind Nutzungen gem. § 6 (2) Nr. 8 und § 6 (3) BauNVO im Mischgebiet sowie Nutzungen
gem. § 7 (2) Nr. 2 BauNVO im Kerngebiet.

ALTLASTEN
Die Parzellen 53 und 54 (Münsterstraße 12/14) sind im Kataster des Kreises Warendorf über Altlasten und
altlastenverdächtige Flächen eingetragen. Bei Erdarbeiten/Bauvorhaben  auf den Grundstücken ist die untere
Bodenschutzbehörde rechtzeitig vorher zu informieren.

ARTENSCHUTZ
Im Rahmen der Bauleitplanung oder bei Genehmigung von Vorhaben sind die Artenschutzbestimmungen  des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zu beachten.
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass im Zuge von Bautätigkeiten Individuen planungsrelevanter Arten
(z.B. Fledermäuse) gefunden werden können, sind die im Rahmen von Bautätigkeiten festgestellten
Vorkommen unverzüglich der Unteren Landschaftsbehörde zu melden und Maßnahmen zur Vermeidung von
artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 44 BNatSchG einzuhalten.

EINSICHTNAHME UNTERLAGEN
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – DIN-Normen
(DIN 4109 & 45691), Gutachten, VDI-Richtlinien anderer Art – können diese bei der Stadt Telgte, Rathaus
Baßfeld 4 innerhalb der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Das Baugesetzbuch (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141), in der zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung v. 23.01.1990 (BGBl. I S.
132), in der zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I
S. 58).

§ 86 der Bauordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW ), in der Bekanntmachung der Neufassung vom 01.03.2000 (GV
NRW S. 256), in der zuletzt geänderten Fassung.

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666),
in der zuletzt geänderten Fassung.

§ 51 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) vom 25.06.1995 (GV. NRW 1995 S. 926) in der zuletzt
geänderten Fassung.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung des Wassserhaushalts-
gesetzes vom 18.11.1996, in der zuletzt geänderten Fassung.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.04.2002 (BGBl. I S. 1193).

Landschaftsgesetz NW (LG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV NRW S. 568).

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12.02.1990 (BGBl. I S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.07.2001
(BGBl. I S. 1950).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteiwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) vom
24.07.1985 (BGBl I S. 1586), in der zuletzt geänderten Fassung.

gekennzeichneten Fläche (Parz. 323 (alt 179), Schleifstiege 6) ist ausnahmsweise
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Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 
 
Kreis Warendorf, Amt 63 - Immissionsschutz 48231 Warendorf, den 16.08.2019 
Aktenzeichen 63-40340/2019 
 
Die Quibeldey Bioenergie GbR, Böckenfördeweg 19, 59302 Oelde, hat am 29.04.2019 einen 
Antrag gemäß § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz zur Genehmigung einer Biogasanlage 
mit den zugehörigen Nebeneinrichtungen auf dem Grundstück Gemarkung Oelde, Flur 146, 
Flurstück 95 vorgelegt. Die Antragsunterlagen wurden mehrmals ergänzt.  
 
Gegenstand des Antrages ist der Austausch von 2 Blockheizkraftwerken (BHKW) mit Zünd-
strahlmotoren gegen ein BHKW mit Gas-Otto-Motor. Die Anlage wird flexibel mit einer Leis-
tung von 1.240 kW Feuerungswärmeleistung betrieben werden können. 
 
Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren nach § 9 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 7 Absatz 2 UVPG durchgeführt. Der An-
lagenstandort liegt im Außenbereich; es erfolgt eine Erweiterung einer bereits bestehenden 
nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigten Biogasanlage. Durch das Vorhaben 
kommt es zu keiner weiteren Flächenversiegelung. Die geplanten Maßnahmen werden auf 
dem Betriebsgelände umgesetzt. Durch die Aufstellung des BHKW in einem BHKW-
Technikraum werden die von der Anlage ausgehenden Schallemissionen minimiert.  
 
Die Vorprüfung hat ergeben, dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des 
beantragten Vorhabens auf die gemäß Anlage 3 des UVPG betrachteten Schutzgüter gege-
ben sind, so dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung als unselbstständi-
gem Teil des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich ist. 
 
Gemäß § 5 Absatz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Reckermann 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Constantin-Gabriel Chifor 
 

letzte bekannte Anschrift: Vellerner Str. 9; 49320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom          : 19.08.2019 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/122/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 19.08.2019 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Constantin-Gabriel Chifor 
 

letzte bekannte Anschrift: Vellerner Str. 9; 49320 Ennigerloh 
mit Schreiben vom          : 19.08.2019 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/123/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 19.08.2019 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Ionel Stefan 
 

letzte bekannte Anschrift: Nordstr. 52; 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 20.08.2019 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/124/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 20.08.2019 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 
 

Herrn Ionel Stefan 
 

letzte bekannte Anschrift: Nordstr. 52; 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 20.08.2019 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/125/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 20.08.2019 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herrn Cavarra Lorenzo 
 

letzte bekannte Anschrift: Lippborger Str. 38; 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 20.08.2019 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/126/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 20.08.2019 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 
 

Herrn Mariusz Kochanowski 
 

letzte bekannte Anschrift: Westfallendamm 70; 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 20.08.2019 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/127/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 20.08.2019 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Fildes Dragena 
 
letzte bekannte Anschrift: Drosselstiege 1, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 16.08.2019 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/119/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 16.08.2019 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Valentin-Ionut Stanciu 
 
letzte bekannte Anschrift: Drosselstiege 1, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 16.08.2019 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/121/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 16.08.2019 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Ionut Gafton 
 
letzte bekannte Anschrift: Linnenstr. 21, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 16.08.2019 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/116/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 16.08.2019 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Firma Fliesani GmbH 
 
letzte bekannte Anschrift: Friedrichstr. 123, 10117 Berlin 
mit Schreiben vom          : 16.08.2019 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/120/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Standort der vorgenannten Firma nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 16.08.2019 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Christian Punter, zuletzt 

wohnhaft in Alleestraße 17 59269 Beckum mit Schreiben vom 15.08.2019, 

Aktenzeichen 3200/80822 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt  (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden kö nnen, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Beckum, Zimmer 2.14, 

Alleestraße 72 -74, 59269 Beckum, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Kevin Heinrich Austermann, 

zuletzt wohnhaft in Mauritz 8 48324 Sendenhorst mit Schreiben vom 21.08.2019, 

Aktenzeichen 3130/395134 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt  (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden kö nnen, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Sendenhorst, Zimmer 

1, Schlabberpohl 12, 48324 Sendenhorst, während der allgemeinen Dienstzeit 

eingesehen werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Rami Al Sahli, zuletzt wohnhaft 

in Goethestraße 24 59269 Beckum mit Schreiben vom 19.08.2019, Aktenzeichen 

3200/449453 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt  (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden kö nnen, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Beckum, Zimmer 2.14, 

Alleestraße 72 -74, 59269 Beckum, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Jowita Tworuschka, zuletzt 

wohnhaft in Münsterstraße 32 48351 Everswinkel mit Schreiben vom 15.08.2019, 

Aktenzeichen 3975/397313 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Warendorf, Zimmer 

0.10, Südstraße 12, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Gregor Viktor Tworuschka, 

zuletzt wohnhaft in Münsterstraße 32 48351 Everswinkel mit Schreiben vom 

15.08.2019, Aktenzeichen 3975/397313 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Warendorf, Zimmer 

0.10, Südstraße 12, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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